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K U N D M A C H U N G 
 
 
Gemäß § 94 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird 
kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Altenfelden in seiner 
Sitzung am 11. März 2014 folgende,  die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse 
gefasst hat: 

 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
 

1. Bekannt gegeben wurde der Bericht des Gemeindeprüfungsausschusses über die 
Prüfung vom 27.02.2014.  

 
2. Beschlossen wurde der Rechnungsabschluss 2013. Dieser weist in der ordentlichen 

Gebarung sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben 3,704.795,06 € auf, 
sodass der ordentliche Haushalt ausgeglichen schließt. In der außerordentlichen 
Gebarung ergibt sich bei Einnahmen von 281.538,95 € und Ausgaben von 301.696,12 € 
ein Abgang von 20.157,17 € (ASZ-Abbruch – Umbau Pendlerparkplatz minus 14.657,52 
€, Entsäuerungsanlage Panholz minus 5.499,65 €). 

 
 
3. Beschlossen wurde die Einleitung des Verfahrens zur Abänderung des 

Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – 
Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 42; Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle 
Nr. 3786 KG Altenfelden im Ausmaß von ca. 2.581 m² von derzeit „Grünland – Land- 
und Forstwirtschaft” in „Verkehrsfläche – Parkplatz” (Ansuchen von Andreas 
Neumüller, 4121 Altenfelden, Atzesberg 7/1 vom 25.02.2014).  

 
4. Beschlossen wurde eine Resolution betreffend  „Gemeinsame Politik für die 

Pendlerinnen und Pendler”. 
 
 
 
 

 



Gemäß § 54 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F. ist die Einsichtnahme in die 
genehmigte Verhandlungsschrift öffentlicher Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung 
von Abschriften während der Amtsstunden im Gemeindeamt jedermann erlaubt. Die 
Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz zulässig. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

(Franz Trautendorfer) 
 
 

Marktgemeinde Altenfelden 
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